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§ 1410 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Wird der Eintritt des neuen Schuldners an Stelle des bisherigen Schuldners in der Weise verabredet, daß an die Stelle

des aufgehobenen Schuldverhältnisses eine Verp1ichtung des neuen Schuldners aus selbständigem Rechtsgrunde

oder unter Änderung des Hauptgegenstandes der Forderung gesetzt wird, so treten nicht die Wirkungen der

Schuldübernahme, sondern eines Neuerungsvertrages (§§ 1377, 1378) ein.
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